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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.11.1953

Norm

ABGB §1096

EO §36 Aa

Rechtssatz

Klage auf Zuhaltung eines Mietvertrages, der u.a. folgendes Recht des Mieters nomiert: "Mieter ist berechtigt, einen

neuen Mieter namhaft zu machen, mit dem der Vermieter einen Mietvertrag abschließen muß; der Vermieter kann

den Abschluß des Vertrages mit dem neuen Mieter ablehnen, wenn in dessen Person hiezu ein triftiger Grund vorliegt".

Frage der Legitimation zu dieser Klage. Impugnationsanspruch?
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